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Klage 

der 58 

Bitte stets angeben: 

Klage Untätigkeit 
.1 • . fo~ cenl,•r Hagen 
/17 

lserlohn, 27.03.17 R/\ SB/ c<; -

Klägerin, 

Prozessbevollmächtigter: RA Schulte-Bräucker, Kalthofer Str. 27, 58640 Iserlohn, 

gegen 

das Jobcenter Hagen, Rechtsbehelfsstelle, Berliner Platz 2, 58089 Hagen, Geschäftszeichen 
846.h.-

Beklagter, 

wegen: Antrag auf Leistungen aus dem Vermlttlungsbudget vom 26.09.16 

beantrage ich, 

über den Antrag der Klägerin vom 26. September über Leistungen aus dem 
Vermittlungsbudget, Az. zu bescheiden. 

KONTO: Märk ische Bank eG (BLZ 450 600 09) Konto-Nr. 174 774 700 
Steuernummer: 328/5233/1087 . 

BÜROZEITEN: 9-1 2 und 15- 18 Uhr 
außer Mittwochnachmittag 
Sprechstunden nach Vereinbarung 



Begründung: 

Mit dem beiliegenden Antrag wurden Leistungen aus dem Vermittlungsbudget begehrt. 

Dieser Antrag wurde ausweislich der Eingangsbestätigung des Beklagten bereits am 26. 
September 2016 eingereicht. 

Eine Entscheidung über den Antrag liegt nicht vor. 

Die Zulässigkeit der Untätigkeitsklage setzt voraus, dass ein Antrag oder \Viderspruch ,.sachlich 
nicht beschieden \vorden'' ist. „Sachlich nicht beschieden•• ist ein Antrag oder Widerspruch, \Venn 
keine abschließende EntscheidLmg in ,der l hn::iptsaehe getroffen worden ist. vgl. Roos/Wahrendorf, 
SGG, 1. Auflage 2014, § 88, Rn. 28 

Der Beklagte hat über den Antrag nicht entschieden, § 88 II i.V.m. I 1 SGG. 

Ein Antrag ist in ,.angemessener Frist zu bescheiden". „Angemessen'· ist in Bezug auf einen Antrag 
auf Vornalu11e eines V crwaltungsaktes eine Frist von sechs Monaten, in Bezug auf einen \Vicler­
spruch eine Frist von drei Monaten. :Diesu Sechs:-Monats-Frist ist die Zeitspmme, die der Gesetz­
geber als not\vendig aber auch ausreichend . und somit angemessen zur sachgerechten Bearbeitung 
eines Antrags bzv,1. eines Widerspruchs ansieht, vgl. 
LSG NRW Beschl. v. 29. 11. 2004 - L 7 B . .2.1/04 SB. Roos/Wahrendor:f, SGG, 1. Auflage 2014, ~ 

88, Rn. 28 

Über den Antrag ist nicht in angemessener Frist entschieden worden,§ 88 II i.V.m. Abs. 1 
S. 1 SGG, 

Die Klägerin hat Anspruch auf Entscheidung innerhalb der gesetzlichen Fristen. 

Die Wartefrist ist als gesetzliche Frist nicht disponibel. Sie kann weder verlä11ge11 noch verkürzt 
werden, vgl. Lade­
wig/Keller/Leitherer/Leitherer Rn. ~!?.; Janscn/ Eschner Rn. 8: U idtke/Binder Rn. 9; LSG 
Bln Beschl. v. 2. 11. 1992 - L 7 Ka-S 36/92, NZS 1993, 184. 

Einer ausdrücklichen erneuten FristsPt?.:ung d..urch die Klägerin bedurfte es nicht, sie war 
berechtigt sofort gerichtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

Als Anlage wird in Kopie der Antrag einge.re.icht. 

Schulte-Bräucker 
(Rechtsanwalt) 
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